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Erlass(e) dieser Veröffentlichung: 
Neu: – 
Geändert: 435.411 
Aufgehoben: – 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

 Gesetz 
über die Berner Fachhochschule 
(FaG) 

        

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 435.411 Gesetz über die Berner 
Fachhochschule vom 19.06.2003 (FaG) 
(Stand 01.07.2020) wird wie folgt geändert: 

   

Gesetz über die Berner Fachhoch-
schule 

    

(FaG)     

vom 19.06.2003     

Der Grosse Rat des Kantons Bern,               

                                                   
1 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. unterhalten hat 
2 Diese Spalte enthält auch redaktionelle Änderungen der Redaktionskommission, die von der vorberatenden Kommission angenommen worden sind. unterhalten hat 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

in Ausführung von Artikel 44 der Kan-
tonsverfassung1), gestützt auf das Bun-
desgesetz vom 6. Oktober 1995 über die 
Fachhochschulen (Fachhochschulge-
setz, FHSG)2), 
auf Antrag des Regierungsrates, 

in Ausführung von Artikel 44 der Kantons-
verfassung3), gestützt auf das Bundesge-
setz vom 6. Oktober 1995 über die Fach-
hochschulen (Fachhochschulgesetz, 
FHSG),  
auf Antrag des Regierungsrates, 

        

beschliesst:               

Art.  1 
Grundsätzliches 

    

1 Der Kanton Bern unterhält die Berner 
Fachhochschule. Diese bietet in ge-
samtschweizerischer Koordination Stu-
diengänge in kantonaler und bundes-
rechtlicher Regelungskompetenz an. 

1 Der Kanton Bern unterhält die Berner 
Fachhochschule. Diese bietet in gesamt-
schweizerischer Koordination Studiengänge 
in kantonaler und bundesrechtlicher Rege-
lungskompetenz an.  

   

2 Die Berner Fachhochschule ist eine 
öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener 
Rechtspersönlichkeit. Sie ist innerhalb 
der Grenzen von Verfassung und Ge-
setz autonom. 

    

3 Sie erfüllt ihre Aufgaben im Dienst der 
Allgemeinheit. Sie achtet und schützt die 
Würde des Menschen und der Natur. 

    

4 Sie kann, soweit der Erfüllung ihrer 
Aufgaben dienlich, 

    

a Vereinbarungen mit Dritten abschlies-
sen, 

    

                                                   
1) BSG 101.1 
2) SR 414.71 
3) BSG 101.1 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

b sich an Organisationen und Unterneh-
men beteiligen. 

    

Art.  2 
Studienformen 

Art.  2 
StudienformenStruktur, Umfang und Dauer der Studien 

   

1 Das Studium an der Berner Fachhoch-
schule wird angeboten als 

1 Aufgehoben.    

a Vollzeitstudium,     

b berufsbegleitendes Studium,     

c Studium, das sich in Ausbildungsblöcke 
mit anerkannten Zwischenabschlüssen 
gliedert. 

    

2 Struktur und Umfang der Studien rich-
ten sich nach national und international 
anerkannten Richtlinien. 

    

3 Studienleistungen werden transparent 
ausgewiesen. 

    

4 Die Studienreglemente können die 
Dauer der einzelnen Studiengänge und 
Studienabschnitte beschränken. Sie 
sehen Fristverlängerungen aus wichti-
gen Gründen vor. 

    

5 Sie können den Ausschluss vom be-
treffenden Studiengang vorsehen, wenn 
eine Frist ohne wichtigen Grund über-
schritten wird. 

    

Art.  3 
Bescheinigungen 

Art.  3 
Titel und Bescheinigungen 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

1 Die Berner Fachhochschule verleiht 
Bachelor- und Mastertitel, Diplome, 
Ausweise sowie weitere Bescheinigun-
gen. 

1 Die Berner Fachhochschule verleiht Ba-
chelor- und Mastertitel, Diplome, Ausweise 
sowie weitere  gemäss den schweizeri-
schen Koordinationsvorschriften und stellt 
Bescheinigungen aus. 

   

2 Sie entzieht einen Titel, ein Diplom, 
einen Ausweis oder eine weitere Be-
scheinigung bei Erwerb durch Täu-
schung oder Irrtum. 

2 Sie entzieht einen Titel, ein Diplom, einen 
Ausweis  oder eine weitere Bescheinigung 
bei Erwerb durch Täuschung oder Irrtum. 

   

Art.  4 
Kernaufgaben 

    

1 Die Berner Fachhochschule erhöht mit 
ihrem Studienangebot, mit Forschung 
und Entwicklung sowie mit Dienstleis-
tungen den Bildungswert und dadurch 
die Wertschöpfung im Kanton. 

    

2 Sie bereitet durch praxisorientierte 
Studiengänge auf berufliche Tätigkeiten 
vor, welche die Anwendung und Weiter-
entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden oder die Fähigkeit 
zu künstlerischer Gestaltung erfordern. 

    

3 Sie vermittelt den Studierenden Allge-
meinbildung sowie grundlegendes Wis-
sen und befähigt sie insbesondere, 

    

a in ihrer beruflichen Tätigkeit selbstän-
dig oder innerhalb einer Gruppe Me-
thoden zur Problemlösung oder zur 
künstlerischen Innovation zu entwi-
ckeln und anzuwenden, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

b die berufliche Tätigkeit nach den neu-
esten Erkenntnissen und Entwicklun-
gen in Wissenschaft und Praxis oder 
auf der Grundlage eines eigenständi-
gen künstlerischen Profils auszuüben, 

    

c Führungsaufgaben wahrzunehmen 
sowie sich erfolgreich zu verständigen, 

    

d ganzheitlich und fächerübergreifend zu 
denken und zu handeln, 

    

e soziale Verantwortung und Verantwor-
tung für die Erhaltung der Umwelt und 
der Lebensgrundlagen des Menschen 
zu übernehmen. 

    

4 Sie ergänzt die Studiengänge durch ein 
Angebot an Weiterbildungsveranstaltun-
gen. 

    

5 Sie kann Vorbereitungskurse für ihre 
Studiengänge sowie im Auftrag des Kan-
tons Ausbildungsgänge der höheren 
Berufsbildung anbieten. 

    

6 Sie führt anwendungsorientierte For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten 
durch. Sie sichert damit die Verbindung 
zu Wissenschaft und Praxis und inte-
griert die Ergebnisse in die Lehre. 

    

7 Sie erbringt Dienstleistungen für Dritte.     
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

8 Sie fördert den Wissens- und Innovati-
onstransfer und leistet einen wirkungs-
vollen Beitrag zur Nachhaltigen Entwick-
lung. 

8 Sie fördert den Wissens- und Innovations-
transfer und leistet in ihren Kernaufgaben in 
Lehre, Forschung und Entwicklung sowie 
Dienstleistungen einen wirkungsvollen Bei-
trag zur Nachhaltigen Entwicklung. 

   

 Art.  4a 
Beitrag zur Klimaneutralität 

   

 1 Die Berner Fachhochschule leistet im 
Rahmen ihrer Kompetenzen den erforderli-
chen Beitrag zur Erreichung der Klimaneut-
ralität. 

   

Art.  10 
Begriff 

    

1 Die Angehörigen der Berner Fach-
hochschule sind die Studierenden sowie 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

[FR: geändert]    

2 Es werden folgende Kategorien von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter-
schieden: 

2 Es werden folgende Kategorien von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern unterschie-
den:Mitarbeiter sind 

   

a die Rektorin oder der Rektor, a Aufgehoben.    

b die Departementsleiterinnen und De-
partementsleiter, 

b Aufgehoben.    

c die Dozentinnen und Dozenten,     

d die Assistentinnen und Assistenten,     

e die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

f die weiteren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 

    

 3 Drittmittelangestellte sind Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 

   

 a deren Gehalt weder aus dem jährlichen 
Kantonsbeitrag, noch aus Grund- und In-
vestitionsbeiträgen des Bundes, noch aus 
Studiengebühren oder Beiträgen für Stu-
dierende gemäss interkantonalen Verein-
barungen finanziert wird und 

   

 b deren Arbeitsvertrag diese Anstellungsart 
ausdrücklich festhält. 

   

 4 Der Regierungsrat kann weitere Katego-
rien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
festlegen. 

   

Art.  18 
Personalrecht, Gehalt, Anstellung 

Art.  18 
Personalrecht, Gehalt, AnstellungAllgemeines 

   

1 Soweit dieses Gesetz und seine Aus-
führungsbestimmungen keine besonde-
ren Vorschriften über die Anstellung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Berner Fachhochschule enthalten, gilt 
die Personalgesetzgebung. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

2 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
zum Gehalt und zur Anstellung sowie die 
Zuständigkeiten durch Verordnung. Er 
kann für die in der Lehre und für die in 
der Forschung und Entwicklung tätigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
für die Mitglieder der Fachhochschullei-
tung Regelungen vorsehen, die von der 
Personalgesetzgebung abweichen; dies 
gilt für 

2 Der Regierungsrat regelt das Nähere zum 
Gehalt und zur Anstellung sowie die Zu-
ständigkeiten kann durch Verordnung. Er 
kann für die in  von der Lehre und 
Personalgesetzgebung abweichende Best-
immungen für die in folgende Bereiche 
erlassen, um den spezifischen Rahmenbe-
dingungen von Arbeitsverhältnissen an der 
Forschung und Entwicklung tätigen Berner 
Fachhochschule oder um bestimmten Ka-
tegorien von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie für die Mitglieder der Fachhoch-
schulleitung Regelungen vorsehen, die von 
der Personalgesetzgebung abweichen; dies 
gilt fürMitarbeitern Rechnung zu tragen: 

   

a die Befristung des Angestelltenverhält-
nisses, 

a die Befristung des Angestelltenverhältnis-
sesVertragsdauer, 

   

b die Bemessung des Gehalts innerhalb 
der gesetzlichen Höchstbeträge, 

b die Bemessung des Gehalts innerhalb
Fristen, Termine und Folgen der gesetzli-
chen HöchstbeträgeBeendigung von Ar-
beitsverhältnissen, 

   

c die Fristen und Termine für die Beendi-
gung des Angestelltenverhältnisses, 

c die Fristen und Termine für die Beendi-
gung des Angestelltenverhältnisses
Beschäftigungsgrad als feste Zahl oder 
Bandbreite, 

   

d die Folgen der Beendigung des Ange-
stelltenverhältnisses, 

d die Folgen der Beendigung Festlegung 
des Gehalts bei Stellenantritt und des An-
gestelltenverhältnissesindividuellen Ge-
haltsaufstiegs, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

e die Regelungen betreffend finanzielle 
Abgeltung von Ferien- und Zeitgutha-
ben, 

e die Regelungen betreffend finanzielle 
Abgeltung von Ferien- und Zeitguthaben
Arbeitszeitmodell, 

   

f die Regelungen betreffend Langzeitkon-
ti. 

f die Regelungen betreffend Langzeitkonti
Auslagenersatz. 

   

3 Er kann die Befugnis, Zuständigkeiten 
zur Anstellung zu regeln, dem Schulrat 
übertragen. 

3 Er kann die Befugnis, Zuständigkeiten zur 
Anstellung zu regeln,Befugnisse gemäss 
Absatz 2 ganz oder teilweise dem Schulrat
Fachhochschulrat übertragen. 

   

 Art.  18a 
Zuständigkeiten 

   

 1 Der Regierungsrat bezeichnet die zustän-
digen Anstellungsbehörden und regelt die 
weiteren Zuständigkeiten durch Verord-
nung, soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt. 

   

 2 Er kann diese Befugnis ganz oder teilwei-
se dem Fachhochschulrat übertragen. 

   

 Art.  18b 
Ausnahmen von Einvernehmen oder Zustimmung 

   

 1 Wird in der Personalgesetzgebung das 
Einvernehmen mit einer kantonalen Stelle 
oder deren Zustimmung vorausgesetzt, so 
ist die Berner Fachhochschule davon aus-
genommen. 

   

Art.  19 
Nebenbeschäftigung 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

1 Nebenbeschäftigungen von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern dürfen die 
dienstliche Tätigkeit und den Betrieb der 
Berner Fachhochschule nicht beein-
trächtigen. 

    

2 Nebenbeschäftigungen von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern mit einem Be-
schäftigungsgrad von mindestens 80 
Prozent sind bewilligungspflichtig. 

2 Nebenbeschäftigungen von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern mit einem Beschäfti-
gungsgrad von mindestens 80 ProzentSie 
sind bewilligungspflichtig. 

   

3 Bei dauernder erheblicher Belastung 
wird die Bewilligung an die Bedingung 
geknüpft, den Beschäftigungsgrad her-
abzusetzen. 

    

4 Wird für eine Nebenbeschäftigung die 
Infrastruktur der Berner Fachhochschule 
beansprucht, so sind die Kosten abzu-
gelten. 

4 Wird für einebei einer Nebenbeschäfti-
gung die Infrastruktur oder das Personal 
der Berner Fachhochschule beansprucht, 
so sind die Kosten abzugelten. Die Abgel-
tung kann pauschaliert werden. 

   

5 Die Nebenbeschäftigungen, die zeitli-
che Belastung und die Erträge sind jähr-
lich in Form einer Selbstdeklaration zu 
melden. Zuständig für die Durchführung 
des Selbstdeklarationsverfahrens ist die 
Rektorin oder der Rektor. 

5 Die In der Regel sind die Nebenbeschäfti-
gungen, die zeitliche Belastung und die 
Erträge sind jährlich in Form einer Selbst-
deklaration zu melden. Zuständig für die 
Durchführung des Selbstdeklarationsver-
fahrens ist die Rektorin oder der Rektor.  

   

6 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung. 

6 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung kann Ausnahmen von 
der Bewilligungs- und Deklarationspflicht 
vorsehen. Er kann diese Befugnis ganz 
oder teilweise dem Fachhochschulrat über-
tragen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

 7 Er regelt die Einzelheiten zu den zulässi-
gen Nebenbeschäftigungen, die Zuständig-
keiten und die Einzelheiten des Bewilli-
gungs- und Deklarationsverfahrens sowie 
die Abgeltung durch Verordnung. Er kann 
diese Befugnis ganz oder teilweise dem 
Fachhochschulrat übertragen. 

   

Art.  22 
Forschungs- und Bildungsurlaube 

    

1 Die Berner Fachhochschule kann den 
Dozentinnen und Dozenten Forschungs- 
oder Bildungsurlaube gewähren. 

    

2 Das Gehalt der Dozentin oder des Do-
zenten wird während des Bezugs eines 
Forschungs- oder Bildungsurlaubs, der 
mehr als drei Monate dauert, um zehn 
Prozent gekürzt. Der Betrag aus der 
Gehaltskürzung dient der Finanzierung 
von Stellvertretungen. 

2 Aufgehoben.    

3 Wenn die Dozentin oder der Dozent 
während des Urlaubs oder innerhalb von 
zwei Jahren nach Bezug des Urlaubs 
aus dem Kantonsdienst austritt, hat sie 
oder er das während des Urlaubs bezo-
gene Gehalt je nach Zeitpunkt des Aus-
tritts ganz oder teilweise zurückzuzah-
len. 

3 Aufgehoben.    
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

4 Der Regierungsrat regelt das Nähere, 
insbesondere die Einzelheiten zur Ge-
währung von Forschungs- und Bil-
dungsurlauben sowie den Umfang der 
Rückzahlungspflicht, durch Verordnung. 

4 Der Regierungsrat regelt das Nähere, 
insbesondere die Einzelheiten zur Gewäh-
rung von Forschungs- und Bildungsurlau-
ben sowie den Umfang der Rückzahlungs-
pflicht,  die damit zusammenhängenden 
Rechte und Pflichten durch Verordnung. Er 
kann diese Befugnis ganz oder teilweise 
dem Fachhochschulrat übertragen. 

   

Art.  24 
 

    

1 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter wirken an den For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten so-
wie an den Dienstleistungen mit. 

1 Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wirken in der Lehre, an den 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
sowie an den Dienstleistungen mit. 

   

2 Die Dauer der Anstellung ist in der 
Regel nicht befristet. 

2 Aufgehoben.    

3 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung. 

    

      3.2.5 Drittmittelangestellte         

 Art.  24a 
Kündigungsgrund 

   

 1 Bei Drittmittelangestellten gilt das Auslau-
fen der Drittmittel als Kündigungsgrund. 

   

 Art.  24b 
Privatrechtliche Anstellungen 

   

 1 Drittmittelangestellte können privatrecht-
lich angestellt werden, wenn die Berner 
Fachhochschule durch das Drittmittelprojekt 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

 a im Wettbewerb mit privaten Anbieterinnen 
und Anbietern steht und 

   

 b keinen gesetzlichen Auftrag erfüllt.    

 2 Die personalrechtlichen Bestimmungen 
dieses Gesetzes und seiner Ausführungs-
bestimmungen sowie die Personalgesetz-
gebung finden auf die privatrechtlichen 
Anstellungen keine Anwendung. 

   

Art.  25 
Zulassung zum Studium 

Art.  25 
Zulassung zum Studiumund Ausschluss 

   

1 Die Zulassung zum Studium richtet 
sich nach dem Bundesrecht. Vorbehal-
ten bleiben die Zulassungsbeschrän-
kungen. 

1 Die Zulassung zum Studium richtet sich 
nach Zum Bachelorstudium wird zugelas-
sen, wer die Voraussetzungen gemäss dem 
Bundesrecht. Vorbehalten bleiben 
Bundesgesetz vom 30. September 2011 
über die Zulassungsbeschränkungen
Förderung der Hochschulen und die Koor-
dination im schweizerischen Hochschulbe-
reich (Hochschulförderungs- und -
koordinationsgesetz, HFKG)1) und dessen 
Ausführungsbestimmungen erfüllt. Der 
Regierungsrat regelt das Nähere durch 
Verordnung. 

   

 1a Zum Masterstudium wird zugelassen, wer 
einen Bachelortitel oder einen gleichwerti-
gen Hochschulabschluss vorweisen kann. 
Der Fachhochschulrat kann in den Studien-
reglementen zusätzliche Zulassungsvo-
raussetzungen festlegen. 

   

                                                   
1) SR 414.20 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

 1b Im Übrigen regelt der Fachhochschulrat 
die Zulassung durch Reglemente. 

   

2 Ein endgültiger Ausschluss in einem 
Studiengang infolge Nichtbestehens von 
Kompetenznachweisen an einer ande-
ren Fachhochschule schliesst eine Zu-
lassung zum Studium im gleichen Studi-
engang aus. Der Regierungsrat kann 
Ausnahmen durch Verordnung vorse-
hen. 

2 Ein endgültiger Ausschluss in einem Stu-
diengang infolge Nichtbestehens von Kom-
petenznachweisen an einer anderen Fach-
hochschule schliesst eine Zulassung zum 
Studium im gleichen Studiengang aus. Der 
Regierungsrat kann Ausnahmen durch 
Verordnung vorsehen. 

   

3 Die Zulassung wird im Übrigen in Reg-
lementen, die der Schulrat erlässt, gere-
gelt. 

3 Die Zulassung wird im Übrigen in Regle-
menten,Berner Fachhochschule kann Stu-
dienanwärterinnen und Studienanwärtern 
die Immatrikulation verweigern und Studie-
rende vom Weiterstudium ausschliessen, 
wenn sie die persönlichen Voraussetzun-
gen für eine künftige Berufsausübung mit 
Blick auf die Wahrung der Schulrat erlässt, 
geregeltIntegrität der ihnen anvertrauten 
schutzbedürftigen Personen nicht erfüllen. 
Der Regierungsrat regelt das Nähere durch 
Verordnung. 

   

4 …     

Art.  26 
Zulassungsbeschränkung 

    

1 Der Regierungsrat kann auf Antrag des 
Schulrates für Departemente, Studien-
gänge und Fachbereiche Zulassungsbe-
schränkungen anordnen. 

1 Der Regierungsrat kann auf Antrag des 
Schulrates Fachhochschulrates für Depar-
temente, Studiengänge und Fachbereiche 
Zulassungsbeschränkungen anordnen. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

2 Die Anordnung von Zulassungsbe-
schränkungen setzt voraus, dass 

    

a die Berner Fachhochschule geeignete 
Massnahmen zur Vermeidung der Be-
schränkungen ergriffen hat, 

    

b die Ressourcen des Kantons und der 
Berner Fachhochschule eine Verbes-
serung der Aufnahmekapazität nicht 
zulassen und 

    

c ein ordnungsgemässes Studium nicht 
mehr sichergestellt werden kann. 

    

3 Die Zulassungsbeschränkungen sind 
für jedes Studienjahr neu anzuordnen. 

    

4 Bei Zulassungsbeschränkungen ent-
scheidet die Eignung der Studienanwär-
terinnen und -anwärter. 

4 Bei Zulassungsbeschränkungen entschei-
det die Eignung der Studienanwärterinnen 
und -anwärterStudienanwärter. [FR: unver-
ändert] 

   

5 Die Eignungsabklärung erfolgt durch 
fachbezogene Eignungsprüfungen vor 
oder während des Studiums. 

    

6 Für die Eignungsabklärung vor Auf-
nahme des Studiums kann von den Stu-
dienanwärterinnen und -anwärtern eine 
Gebühr von 100 bis 500 Franken ver-
langt werden. 

6 Für die Eignungsabklärung vor Aufnahme 
des Studiums kann von den Studienanwär-
terinnen und -anwärternStudienanwärtern 
eine Gebühr von 100 bis 500 Franken ver-
langt werden. [FR: unverändert] 

   

7 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

Art.  26a 
Ausländische Studienanwärterinnen und Studienanwärter 

    

1 Bei Zulassungsbeschränkungen kön-
nen für ausländische Studienanwärterin-
nen und Studienanwärter ohne Nieder-
lassungsbewilligung besondere Zulas-
sungsbedingungen festgelegt werden, 
insbesondere betreffend Wohnsitz, Aus-
länderstatus und Vorbildungsausweis. 

1 Bei Zulassungsbeschränkungen können 
für ausländische Studienanwärterinnen und 
Studienanwärter ohne Niederlassungsbe-
willigung besondere Zulassungsbedingun-
genZulassungsvoraussetzungen festgelegt 
werden, insbesondere betreffend Wohnsitz, 
Ausländerstatus und Vorbildungsausweis. 
[FR: unverändert] 

   

2 Der Regierungsrat regelt das Nähere 
durch Verordnung. 

    

Art.  30 
Organe 

    

1 Die Organe der Berner Fachhochschu-
le sind 

    

a der Schulrat, a der SchulratFachhochschulrat,    

b die Rektorin oder der Rektor,     

 b1 die Vizerektorinnen und Vizerektoren,    

 b2 die Verwaltungsdirektorin oder der Ver-
waltungsdirektor, 

   

c die Fachhochschulleitung,     

d die Departementsleiterinnen und -leiter, d die Departementsleiterinnen und -leiter
Departementsleiter, [FR: unverändert] 

   

e die Departementsleitung,     
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

f die Rekurskommission.     

2 Das Statut kann weitere Organe ein-
setzen. 

    

4.2.1 Schulrat 4.2.1 SchulratFachhochschulrat         

Art.  32 
Stellung, Zusammensetzung und Wahl 

Art. 32 bis 34 
 
Rückweisung an die Kommission zur ver-
tieften Prüfung der Zusammensetzung und 
Zuständigkeiten des Schulrats. 

   

1 Der Schulrat ist das strategische Füh-
rungsorgan der Berner Fachhochschule. 
Er ist dem Kanton gegenüber für die 
Führung der Berner Fachhochschule 
verantwortlich. 

1 Der Schulrat Fachhochschulrat ist das 
strategische Führungsorgan der Berner 
Fachhochschule. Er ist dem Kanton gegen-
über für die Führung der Berner Fachhoch-
schule verantwortlich. 

   

2 Er setzt sich zusammen aus  2 Er setzt sich aus folgenden 
Mitgliedern zusammen, die 
nicht der Berner Fachhoch-
schule angehören: 

 Antrag Kommissi-
onsmehrheit 

a sieben Mitgliedern, die nicht der Berner 
Fachhochschule angehören, 

 a sieben Mitgliedern, die nicht 
der Berner Fachhochschule 
angehören der Präsidentin 
oder dem Präsidenten so-
wie 

  

b der Rektorin oder dem Rektor von 
Amtes wegen, 

 b der Rektorin oder dem Rek-
tor von Amtes wegen sechs 
weiteren Mitgliedern.  
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

c einer Vertreterin oder einem Vertreter 
der Dozierenden und 

 c einer Vertreterin oder einem 
Vertreter der Dozierenden 
und 

  

d einer Vertreterin oder einem Vertreter 
der Studierenden. 

 d einer Vertreterin oder einem 
Vertreter der Studierenden. 

  

3 Der Regierungsrat wählt die Mitglieder 
des Schulrates sowie die Präsidentin 
oder den Präsidenten für eine Amtsdau-
er von vier Jahren. Die ausgewählten 
Persönlichkeiten sollen die Fachberei-
che der Berner Fachhochschule ange-
messen abdecken. Zweimalige Wieder-
wahl ist möglich. Die Dozierenden bzw. 
die Studierenden delegieren ihre Vertre-
terin oder ihren Vertreter selbstständig. 

3 Der Regierungsrat wählt die Mitglieder 
des SchulratesFachhochschulrates sowie 
die Präsidentin oder den Präsidenten für 
eine Amtsdauer von vier Jahren. Die aus-
gewählten Persönlichkeiten sollen die 
Fachbereiche der Berner Fachhochschule 
angemessen abdecken. Zweimalige Wie-
derwahl ist möglich. Die Dozierenden bzw. 
die Studierenden delegieren ihre Vertreterin 
oder ihren Vertreter selbstständig. 

3 Der Regierungsrat wählt die 
Mitglieder des Fachhoch-
schulrates sowie die Präsi-
dentin oder den Präsidenten 
und die weiteren Mitglieder 
des Fachhochschulrates für 
eine Amtsdauer von vier Jah-
ren. Die ausgewählten Per-
sönlichkeiten sollen die 
Fachbereiche der Berner 
Fachhochschule angemessen 
abdecken. Zweimalige Wie-
derwahl ist möglich. Die Do-
zierenden bzw. die Studie-
renden delegieren ihre Ver-
treterin oder ihren Vertreter 
selbstständig. 

 Antrag Kommissi-
onsmehrheit 

4 Je eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der Fachhochschulleitung sowie der 
Bildungs- und Kulturdirektion nimmt mit 
beratender Stimme an den Sitzungen 
des Schulrates teil. 

4 Je eine Vertreterin oder ein Vertreter der 
Fachhochschulleitung sowie der Bildungs- 
und Kulturdirektion nimmt mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Schulrates
Fachhochschulrates teil. 

4 Je eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Fachhochschul-
leitung sowie der Bildungs- 
und Kulturdirektion nimmt mit 
beratender Stimme an den 
Sitzungen des Schulrates teil 
Mit beratender Stimme neh-
men an den Sitzungen des 
Fachhochschulrates teil: 

 Antrag Kommissi-
onsmehrheit 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

  a die Rektorin oder der Rektor 
von Amtes wegen, 

  

  b eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Dozierenden, 

  

  c eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Studierenden, 

  

  d eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der wissenschaft-
lichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Assis-
tentinnen und Assistenten, 

  

  e eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Fachhoch-
schulleitung, 

  

  f eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Bildungs- und 
Kulturdirektion. 

  

  5 Die Vertreterinnen und Ver-
treter gemäss Absatz 4 
Buchstaben b bis f werden 
von ihren jeweiligen Organi-
sationen selbstständig dele-
giert. 

 Antrag Kommissi-
onsmehrheit 

Art.  33 
Zuständigkeiten 

    

1 Der Schulrat 1 Der Schulrat Fachhochschulrat    
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

a beschliesst über die Errichtung und 
Aufhebung von Departementen, 

    

b erlässt das Statut,     

c beschliesst das Leitbild,     

d ist gegenüber dem Regierungsrat für 
die Erfüllung des Leistungsauftrags 
verantwortlich, 

    

e beschliesst aufgrund des Leistungsauf-
trags des Regierungsrates die Strate-
gie der Berner Fachhochschule, 

    

f beschliesst den Entwicklungs- und den 
Finanzplan, 

    

g beschliesst den Geschäftsbericht,     

h beschliesst die weiteren Berichte ge-
mäss Artikel 46, 

    

i stellt die Rektorin oder den Rektor an,     

 i1 stellt die Vizerektorinnen und die Vizerek-
toren an, 

   

 i2 stellt die Verwaltungsdirektorin oder den 
Verwaltungsdirektor an, 

   

k stellt die Departementsleiterinnen und -
leiter an, 

k stellt die Departementsleiterinnen und -
leiterDepartementsleiter an, [FR: unver-
ändert] 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

l erlässt die Reglemente über Bereiche, 
welche die Berner Fachhochschule als 
Gesamtheit betreffen, insbesondere 
über die Finanzen und Organisation, 

    

m genehmigt die Statuten der Vereini-
gung der Studierenden, 

    

n erlässt die Studienreglemente,     

o erlässt die Weiterbildungsreglemente,     

p verabschiedet das Qualitätsentwick-
lungskonzept. 

p verabschiedet das Qualitätsentwicklungs-
konzept., 

   

 q entscheidet über die Errichtung, Zusam-
menlegung und Aufhebung von Studien-
gängen, unter Vorbehalt der Genehmi-
gung des Leistungsauftrags durch den 
Regierungsrat. 

   

2 Er erfüllt die weiteren Aufgaben, die 
ihm durch die Fachhochschulgesetzge-
bung übertragen sind. 

    

 3 Er legt die Zuständigkeiten für die Verlei-
hung von Bachelor- und Mastertiteln sowie 
die Ausstellung von Bescheinigungen, ein-
schliesslich die Entscheide über die Ergeb-
nisse von Prüfungen, durch Reglement fest. 

   

Art.  34 
Ausschüsse 

    

1 Der Schulrat kann Ausschüsse bilden. 1 Der SchulratFachhochschulrat kann Aus-
schüsse bilden. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

2 Das Statut regelt deren Einsetzung und 
Aufgaben. 

    

Art.  35 
 

    

1 Die Rektorin oder der Rektor führt die 
Berner Fachhochschule operativ. Sie 
oder er ist dem Schulrat gegenüber für 
die Geschäftsführung verantwortlich. 

1 Die Rektorin oder der Rektor führt die 
Berner Fachhochschule operativ. Sie oder 
er ist dem SchulratFachhochschulrat ge-
genüber für die Geschäftsführung verant-
wortlich. 

   

2 Die Rektorin oder der Rektor nimmt 
insbesondere die nachfolgend aufge-
führten Aufgaben wahr. Sie oder er 

2 Die Rektorin Sie oder der Rektorer nimmt 
insbesondere die nachfolgend aufgeführten 
Aufgaben wahr. Sie oder er 

   

a vertritt die Berner Fachhochschule 
gegen innen und aussen, 

    

b führt den Vorsitz in der Fachhochschul-
leitung, 

    

c leitet das Rektorat der Berner Fach-
hochschule, 

    

d setzt die Beschlüsse des Schulrates 
um, 

d setzt die Beschlüsse des Schulrates
Fachhochschulrates um, 

   

e ist verantwortlich für den Finanzhaus-
halt der Berner Fachhochschule, 

    

f ist verantwortlich für die Personaladmi-
nistration der Berner Fachhochschule, 

f ist verantwortlich trägt die Gesamtverant-
wortung für die Personaladministration
Personalführung der Berner Fachhoch-
schule, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

g ist Zulassungsbehörde,     

h ist für alle Angelegenheiten der Berner 
Fachhochschule als Gesamtheit zu-
ständig, die keinem anderen Organ 
übertragen sind. 

    

3 Das Statut regelt das Nähere.     

      4.2.2a Vizerektorinnen und Vizerek-
toren 

        

 Art.  35a 
 

   

 1 Vizerektorinnen und Vizerektoren führen 
das Vizerektorat und sind verantwortlich für 
die Weiterentwicklung ihres Leistungsbe-
reichs an der Berner Fachhochschule. 

   

 2 Das Statut regelt das Nähere.    

      4.2.2b Verwaltungsdirektorin oder 
Verwaltungsdirektor 

        

 Art.  35b 
 

   

 1 Die Verwaltungsdirektorin oder der Ver-
waltungsdirektor ist verantwortlich für die 
administrative Führung der Berner Fach-
hochschule. 

   

 2 Das Statut regelt das Nähere.    
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

Art.  36 
 

    

1 Die Fachhochschulleitung setzt sich 
zusammen aus der Rektorin oder dem 
Rektor und den Departementsleiterinnen 
und -leitern. 

1 Die Fachhochschulleitung setzt sich zu-
sammen aus der Rektorin oder dem Rektor 
und den Departementsleiterinnen und -
leitern. 

   

 a der Rektorin oder dem Rektor,    

 b den Vizerektorinnen und Vizerektoren,    

 c der Verwaltungsdirektorin oder dem Ver-
waltungsdirektor und 

   

 d den Departementsleiterinnen und Depar-
tementsleitern. 

   

2 Sie ist insbesondere zuständig für     

a die Unterstützung der Rektorin oder 
des Rektors in der operativen Führung 
der Berner Fachhochschule, 

    

b die Koordination der Studiengänge, der 
Weiterbildung, der anwendungsorien-
tierten Forschung und Entwicklung so-
wie der Dienstleistungen, 

    

c …     

d die Wahl der Mitglieder der ständigen 
Kommissionen, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

e weitere organisatorische Fragen, die 
die Berner Fachhochschule als Ge-
samtheit betreffen, soweit dieses Ge-
setz nicht andere Zuständigkeiten vor-
sieht. 

    

3 Das Statut regelt das Nähere. Es kann 
weitere Mitglieder der Fachhochschullei-
tung vorsehen. 

    

Art.  37 
 

    

1 Ständige Kommissionen bestehen für 
Geschäftsbereiche, die für die Berner 
Fachhochschule als Gesamtheit oder für 
ein Departement von Bedeutung sind, 
sowie für fächerübergreifende Fragen. 

    

2 Das Statut bezeichnet die ständigen 
Kommissionen und regelt deren Zu-
sammensetzung und Aufgaben sowie 
die Wahl und Amtsdauer der Mitglieder. 

2 Aufgehoben.    

Art.  40 
Departementsleitung 

    

1 Die Departementsleitung setzt sich 
zusammen aus der Departementsleiterin 
oder dem Departementsleiter und den 
ihr bzw. ihm unterstellten Fachbereichs-
leiterinnen und Fachbereichsleitern. 

1 Die Departementsleitung setzt sich zu-
sammen aus der Departementsleiterin oder 
dem Departementsleiter und den ihr bzw. 
ihm unterstellten Fachbereichsleiterinnen 
und Fachbereichsleiternunterstützt die 
Fachhochschulleitung insbesondere bei 
deren Koordinationsaufgaben. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

2 Sie unterstützt die Fachhochschullei-
tung insbesondere bei deren Koordinati-
onsbestrebungen. 

2 Sie unterstützt die Fachhochschulleitung 
Das Statut regelt das Nähere, insbesondere 
bei deren Koordinationsbestrebungendie 
Zusammensetzung der Departementslei-
tung. 

   

3 Das Statut regelt das Nähere. Es kann 
weitere Mitglieder der Departementslei-
tung vorsehen. 

3 Aufgehoben.    

Art.  41 
Organisation des Studienangebotes 

Art.  41 
Organisation des StudienangebotesStudienangebots [FR: 
unverändert] 

   

1 Bei der Organisation des berufsbeglei-
tenden Studienangebotes soll nach 
Möglichkeit auf die Bedürfnisse der Stu-
dierenden sowie von Wirtschaft und 
Gesellschaft Rücksicht genommen wer-
den. 

1 Bei der Organisation des berufsbegleiten-
den StudienangebotesStudienangebots soll 
nach Möglichkeit auf die Bedürfnisse der 
Studierenden sowie von Wirtschaft und 
Gesellschaft Rücksicht genommen werden. 

   

Art.  46 
 

Art.  46 
Berichterstattung [FR: unverändert] 

   

1 Die Berner Fachhochschule legt der 
Bildungs- und Kulturdirektion vor: 

    

a jährlich den Geschäftsbericht (Tätig-
keitsschwerpunkte, Jahresrechnung, 
Bericht der Revisionsstelle), 

    

b periodisch den Zwischenbericht über 
den Stand der Erfüllung des Leis-
tungsauftrags des Regierungsrates, 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

c im Jahr vor Ablauf des Leistungsauf-
trags des Regierungsrates den Leis-
tungsbericht über dessen Erfüllung. 

    

2 Der periodische Zwischenbericht über 
den Stand der Erfüllung des Leistungs-
auftrags ist nicht öffentlich. 

    

Art.  52 
Gebühren 

    

1 Die Berner Fachhochschule erhebt für 
ihre Leistungen im Studium Gebühren. 
Die Studiengebühren betragen 500 bis 
1000 Franken pro Semester. Die Prü-
fungsgebühren betragen 150 bis 500 
Franken. 

1 Die Berner Fachhochschule erhebt für 
ihre Leistungen im Studium Gebühren. Die 
Studiengebühren betragen 500 bis 1000 
Franken pro Semester. Die Prüfungsgebüh-
ren betragen 150 bis 500 Franken.  

   

2 Studierende, die an der Berner Fach-
hochschule für die Zulassung zum ge-
wählten Studiengang erforderliche Er-
gänzungsangebote besuchen, haben 
Gebühren von 2000 bis 4000 Franken 
pro Semester zu entrichten. 

    

3 Die Berner Fachhochschule erhebt für 
ihre Leistungen in der Weiterbildung 
Kursgebühren. Diese sind grundsätzlich 
kostendeckend und marktgerecht festzu-
legen. 

    

4 Sie erhebt für die Vorbereitungskurse 
Gebühren. Diese decken höchstens 50 
Prozent der gesamten Kosten. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

5 Für ausländische Studierende ohne 
Niederlassungsbewilligung können unter 
Berücksichtigung internationaler Ab-
kommen kostendeckende Gebühren 
erhoben werden. 

[FR: geändert]    

6 Die Berner Fachhochschule erhebt für 
Fachhörerinnen und Fachhörer Gebüh-
ren. Die Gebühren betragen höchstens 
150 Franken pro Semesterwochenstun-
de und höchstens 1200 Franken pro 
Semester. 

6 Die Berner Fachhochschule erhebt für 
Fachhörerinnen und Fachhörer Gebühren. 
Die Gebühren betragen höchstens 150 
Franken pro Semesterwochenstunde und 
höchstens 1200 Franken pro Semester. 

   

 6a Die Prüfungsgebühren betragen 150 bis 
500 Franken. 

   

7 Der Regierungsrat regelt die Gebühren 
durch Verordnung. Er kann diese Befug-
nis ganz oder teilweise der Bildungs- 
und Kulturdirektion übertragen. 

7 Der Regierungsrat regelt die Gebühren 
durch Verordnung. Er kann diese Befugnis 
ganz oder teilweise der Bildungs- und Kul-
turdirektion übertragen., wobei er 

   

 a die Befugnis zur Festlegung der Gebüh-
ren gemäss den Absätzen 1 bis 5 ganz 
oder teilweise der Bildungs- und Kulturdi-
rektion übertragen kann, 

   

 b die Befugnis zur Festlegung der Gebüh-
ren gemäss den Absätzen 6 und 6a ganz 
oder teilweise der Bildungs- und Kulturdi-
rektion oder dem Fachhochschulrat über-
tragen kann. 

   

Art.  52a 
Gebühren für öffentlich-rechtliche Dienstleistungen 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

1 Die Berner Fachhochschule erhebt für 
die öffentlich-rechtlichen Dienstleistun-
gen Gebühren. Diese sind grundsätzlich 
kostendeckend und marktgerecht festzu-
legen. 

    

2 Der Regierungsrat regelt die Gebühren 
durch Verordnung. Er kann diese Befug-
nis ganz oder teilweise der Bildungs- 
und Kulturdirektion oder dem Schulrat 
übertragen. 

2 Der Regierungsrat regelt die Gebühren 
durch Verordnung. Er kann diese Befugnis 
ganz oder teilweise der Bildungs- und Kul-
turdirektion oder dem Schulrat
Fachhochschulrat übertragen. 

   

 Art.  54a 
Geistiges Eigentum 

   

 1 Immaterielle Arbeitsergebnisse, welche 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Erfül-
lung ihrer dienstrechtlichen Verpflichtungen 
sowie in Ausübung der beruflichen Tätigkeit 
schaffen, gelten ohne Weiteres als der 
Berner Fachhochschule abgetreten. 

   

 2 Bei Computerprogrammen, welche die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Erfüllung 
ihrer dienstrechtlichen Verpflichtungen so-
wie in Ausübung der beruflichen Tätigkeit 
schaffen, liegen die ausschliesslichen Ver-
wendungsbefugnisse bei der Berner Fach-
hochschule. 

   

 3 Sind immaterielle Arbeitsergebnisse im 
Rahmen einer Nebenbeschäftigung ent-
standen, so werden die Erträge aus der 
Verwertung wie Erträge aus Nebenbeschäf-
tigungen behandelt. 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

 4 Bei einer dienstrechtlichen Verpflichtung 
für verschiedene Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber wird das Recht an den immate-
riellen Arbeitsergebnissen vertraglich gere-
gelt. 

   

Art.  57 
Regierungsrat 

    

1 Der Regierungsrat 1 Der Regierungsrat beschliesst den jährli-
chen Kantonsbeitrag an die Berner Fach-
hochschule. Er kann diese Befugnis durch 
Verordnung an die Bildungs- und Kulturdi-
rektion übertragen. 

   

a entscheidet über die Errichtung, Zu-
sammenlegung und Aufhebung von 
Studiengängen, 

a Aufgehoben.    

b beschliesst den jährlichen Kantonsbei-
trag an die Berner Fachhochschule. 

b Aufgehoben.    

c …     

2 Er kann die Befugnis gemäss Absatz 1 
Buchstabe b durch Verordnung an die 
Bildungs- und Kulturdirektion übertra-
gen. 

2 Aufgehoben.    

3 Er erfüllt die weiteren Aufgaben, die 
ihm durch die Fachhochschulgesetzge-
bung übertragen sind. 

    

Art.  57a 
Ausführungsbestimmungen 
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           = In erster Lesung an die Kommission zurückgewiesen 

Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

1 Der Regierungsrat erlässt die Ausfüh-
rungsbestimmungen. 

    

2 Er erlässt insbesondere Bestimmungen 
über 

    

a die Planung, Steuerung und Finanzie-
rung, 

    

b Grundzüge der Qualitätssicherung und 
-entwicklung, 

    

c die Anstellung und die berufliche Vor-
sorge der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 

c die Anstellung und die berufliche Vorsorge 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

   

d die Entschädigung der Mitglieder des 
Schulrats, 

d die Entschädigung der Mitglieder des 
SchulratsFachhochschulrates, 

   

e das Sekretariat des Schulrats. e das Sekretariat des Schulrats
Fachhochschulrates. 

   

7 Verfahren, Rechtspflege, Straf- 
und Disziplinarrecht 

7 Verfahren, Rechtspflege, wissen-
schaftliche Integrität, Straf- und Dis-
ziplinarrecht 

        

Art.  60 
Rechtspflege 
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1 Gegen Verfügungen des Schulrates, 
der Fachhochschulleitung und der Rek-
torin oder des Rektors kann Beschwerde 
bei der Bildungs- und Kulturdirektion 
erhoben werden. Vorbehalten bleibt 
Absatz 4. 

1 Gegen Verfügungen des Schulrates
Fachhochschulrates, der Fachhochschullei-
tung und der Rektorin oder des Rektors, 
ausgenommen Verfügungen betreffend die 
Verleihung von Bachelor- und Mastertiteln 
sowie die Ausstellung von Bescheinigun-
gen, kann Beschwerde bei der Bildungs- 
und Kulturdirektion erhoben werden. Vor-
behalten bleibt Absatz 4. 

   

2 Gegen andere Verfügungen, die in 
Anwendung dieses Gesetzes ergehen, 
kann Beschwerde bei der Rekurskom-
mission der Berner Fachhochschule 
erhoben werden. Vorbehalten bleibt 
Absatz 4. 

    

3 Gegen Beschwerdeentscheide der 
Rekurskommission kann Beschwerde 
beim Verwaltungsgericht geführt wer-
den. 

    

4 Die Rechtsmittel gegen Verfügungen in 
personalrechtlichen Angelegenheiten 
richten sich nach der Personalgesetzge-
bung. 

    

5 Bei Beschwerden gegen Ergebnisse 
von Prüfungen ist die Rüge der Unan-
gemessenheit unzulässig. 

    

6 Der Regierungsrat erlässt Bestimmun-
gen über die Organisation der Rekurs-
kommission und die Wahl ihrer Mitglie-
der. 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

 Art.  60a 
Wissenschaftliche Integrität 

   

 1 Die Angehörigen der Berner Fachhoch-
schule sowie alle weiteren an der Berner 
Fachhochschule wissenschaftlich tätigen 
Personen sind verpflichtet, die Regeln der 
wissenschaftlichen Integrität und der guten 
wissenschaftlichen Praxis zu beachten. 

   

 2 Die Berner Fachhochschule konkretisiert 
diese Regeln durch Reglement. 

   

 3 Sie kann zur Gewährleistung der Regeln 
der wissenschaftlichen Integrität und der 
guten wissenschaftlichen Praxis in- und 
ausländischen Hochschulen sowie For-
schungs- und Forschungsförderungsinstitu-
tionen im Einzelfall Auskünfte darüber ertei-
len, 

   

 a ob eine Verletzung oder der begründete 
Verdacht einer Verletzung dieser Regeln 
durch ihre Verpflichteten vorliegt, 

   

 b welche Sanktionen gegen die entspre-
chenden Verpflichteten verhängt worden 
sind. 

   

 4 Sie kann ihrerseits bei Institutionen ge-
mäss Absatz 3 über ihre Verpflichteten 
sowie über Verpflichtete anderer Institutio-
nen, mit denen sie Forschungspartner-
schaften unterhalten hat, unterhält oder 
eingehen will, die gleichen Auskünfte einho-
len. 
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rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

 5 Die Befugnis zum Erteilen oder Einholen 
von Auskünften verjährt fünf Jahre, nach-
dem die Berner Fachhochschule vom Ver-
dacht auf einen Regelverstoss Kenntnis 
erlangt hat. Diese Frist wird durch jede 
Untersuchungshandlung unterbrochen. Die 
absolute Verjährung beträgt zehn Jahre. 

   

Art.  61 
Strafbestimmung 

    

1 Wer behauptet, Inhaberin oder Inhaber 
eines Titels, eines Ausweises oder einer 
anderen Bescheinigung nach Artikel 3 
zu sein, ohne die erforderlichen Prüfun-
gen bestanden zu haben, wird mit Busse 
bestraft. Die strafrechtlichen Bestim-
mungen des Bundes bleiben vorbehal-
ten. 

1 Wer unbefugt behauptet, Inhaberin oder 
Inhaber eines Titels, eines Ausweises  oder 
einer anderen Bescheinigung nach Artikel 3 
zu sein, ohne die erforderlichen Prüfungen 
bestanden zu haben, wird mit Busse be-
straft.  Die strafrechtlichen Bestimmungen 
des BundesBundesrechts sowie des inter-
kantonalen Rechts bleiben vorbehalten. 

   

Art.  61a 
Disziplinarrecht 

    

1 Zur Gewährleistung eines geordneten 
Hochschulbetriebs regelt der Regie-
rungsrat das Disziplinarrecht der Berner 
Fachhochschule durch Verordnung. 

    

2 Die Rektorin oder der Rektor kann 
gegen Studierende, die schwer oder 
wiederholt gegen die Disziplinarordnung 
oder gegen den Grundsatz der Lauter-
keit der Wissenschaft verstossen, fol-
gende Sanktionen ergreifen: 

2 Die Rektorin oder der Rektor kann gegen 
Studierende, die schwer oder wiederholt 
gegen die Disziplinarordnung oder gegen 
den Grundsatzdie Regeln der Lauterkeit der 
Wissenschaftwissenschaftlichen Integrität 
verstossen, folgende Sanktionen ergreifen: 
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Geltendes Recht Ergebnis der ersten Lesung1 
Antrag Kommission II Antrag Regie-

rungsrat III 
Mehrheit2 Minderheit 

a Ausschluss von einzelnen Lehrveran-
staltungen sowie von der Benützung 
einzelner Einrichtungen der Berner 
Fachhochschule für die Dauer von ei-
nem oder mehreren Semestern, 

    

b vorübergehender oder dauerhafter 
Ausschluss vom Studium an der Ber-
ner Fachhochschule. 

    

      T2 Übergangsbestimmungen der 
Änderung vom ■■■ 

        

 Art.  T2-1 
Anpassung bestehender Arbeitsverhältnisse 

   

 1 Der Regierungsrat regelt die Anpassung 
der bestehenden Arbeitsverhältnisse an 
das neue Recht. 

   

 2 Er kann diese Befugnis ganz oder teilwei-
se dem Fachhochschulrat übertragen. 

   

 II.    

      Keine Änderung anderer Erlasse.         

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

 Diese Änderung tritt am 1. Januar 2023 in 
Kraft. 
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 Bern, 1. Dezember 2021 Bern, 11. Januar 2022 Bern, 2. Februar 2022 

 Im Namen des Grossen Rates 
Der Präsident: Gullotti 
Der Generalsekretär: Trees 

Im Namen der Kommission 
Die Vizepräsidentin: Schmidhauser 

In Namen des Regie-
rungsrates 
Die Präsidentin: Si-
mon 
Der Staatsschreiber: 
Auer 
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